
 

Teilnahmebedingungen  
 
Die Teilnahme am Gewinnspiel der Sparkasse Leverkusen (siehe Impressum im unteren Bereich der Seite), 
nachfolgend „Veranstalter“ genannt, richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.  
 
Veranstalter  
Veranstalter des Gewinnspiels ist die Sparkasse Leverkusen. Fragen oder Beanstandungen im Zusammenhang 
mit dem Gewinnspiel sind an den Veranstalter zu richten. Kontaktmöglichkeiten finden sich im 
Impressumsbereich der Gewinnspielseite.  
 
Ablauf des Gewinnspiels  
Die Dauer des Gewinnspiels erstreckt sich vom 16.11.2025 bis zum 15.12.2025. Innerhalb dieses Zeitraums 
erhalten Nutzerinnen und Nutzer online die Möglichkeit, am Gewinnspiel teilzunehmen.  
 
Teilnahme  
In diesen Teilnahmebedingungen bezeichnet der Begriff „Teilnehmer“ sowohl Teilnehmerinnen als auch 
Teilnehmer. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist ein Ausfüllen und Absenden des angezeigten 
Teilnahmeformulars notwendig. Dies schließt die Eingabe personenbezogener Daten (Anrede, Vorname, 
Nachname, E-Mail-Adresse, Angabe der Volljährigkeit) des Teilnehmers ein. Der Teilnehmer hat die von ihm 
gemachten Angaben zur Person, insbesondere Vor- und Nachname, Geburtsdatum sowie E-Mail-Adresse, 
wahrheitsgemäß und richtig anzugeben. Im Falle eines Gewinnes behält sich der Veranstalter bei Falschangaben 
das Recht vor, den Teilnehmer vom Gewinnspiel auszuschließen.  
 
Die Teilnahme ist nur innerhalb des Teilnahmezeitraums möglich.  
 
Nach Teilnahmeschluss eingehende Einsendungen werden bei der Auslosung nicht berücksichtigt. Pro 
Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung pro Tag am Gewinnspiel teil. Es ist strengstens untersagt, 
mehrere E-Mail-Adressen zur Erhöhung der Gewinnchancen zu verwenden.  
 
Teilnahmeberechtigte  
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen, die ihren Wohnsitz in Deutschland und das 18. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Teilnahme ist nur für Kundinnen und Kunden der Sparkasse Leverkusen möglich. Sollte ein 
Teilnehmer nicht unbeschränkt geschäftsfähig sein, bedarf es der Einwilligung seines gesetzlichen Vertreters.  
Nicht teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind alle an der Konzeption und Umsetzung des Gewinnspiels 
beteiligten Personen und Mitarbeiter. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen 
von der Teilnahme auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise  
(a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit Zugang zum oder Durchführung des Gewinnspiels,  
(b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,  
(c) bei unlauterem Handeln oder  
(d) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel.  
 
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns  
Die Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Verlosung der Preise ist auf den Veranstalter beschränkt. 

Folgende Preise werden unter allen Wero-registrierten Personen, die das Kontaktformular ausgefüllt haben 
unter den aufgeführten Bedingungen verlost: 

• iPhone 17 Pro 

• Dyson Airwrap & Airstrait 

• Nintendo Switch 2 

Bedingungen  

• Der Teilnehmer ist entweder bereits für Wero registriert oder hat eine Registrierung innerhalb des 

Gewinnzeitraums vorgenommen. 

• Der Teilnehmer hat das Kontaktformular den aufgezählten Anforderungen entsprechend ausgefüllt. 

• Pro Teilnehmer kann nur ein Sachpreis gewonnen werden. 

Sämtliche Abbildungen der Gewinne im Rahmen der Gewinnspiel-Kommunikation sind exemplarisch und können 
abweichen. Die Auswahl der Preise ist exemplarisch. Sollten bestimmte Produkte in der beschriebenen 
Ausfertigung nicht lieferbar sein, behält sich der Veranstalter die Bereitstellung eines vergleichbaren Produktes 
vor. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, dass der Veranstalter zusätzliche Preise auslobt. 
  
Die Gewinner der Verlosung werden nach Ablauf des Gewinnspiels im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip 
beruhenden Verlosung unter allen registrierten Teilnehmern gezogen und im Dezember 2025 über eine 
gesonderte E-Mail kontaktiert und über den Gewinn informiert.  
 
Die Gewinne werden ausschließlich an den Gewinner oder an den gesetzlichen Vertreter des Gewinners 

übergeben bzw. auf dem Postweg versendet. Ein Umtausch, eine Übertragung sowie eine Barauszahlung der 

Gewinne sind nicht möglich. Meldet sich der Gewinner nach zweifacher Aufforderung innerhalb einer Frist von 



zwei Wochen nicht, kann der Gewinn auf einen anderen Teilnehmer übertragen werden. Ist eine Zustellung 

aufgrund von fehlerhaften Adressangaben nicht möglich oder wird die Annahme verweigert, wird ein neuer 

Gewinner per Los ermittelt. Eventuell für den Versand bzw. die Übergabe der Gewinne anfallende Kosten trägt 

der Veranstalter innerhalb Deutschlands. Speditionslieferungen erfolgen ausschließlich bis zur Bordsteinkante. 

Mit der Inanspruchnahme des Gewinns verbundene Zusatzkosten, wie beispielsweise der Transport über die 
Bordsteinkante hinaus oder der Aufbau, gehen zulasten des Gewinners.  
 
Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.  
 
Gewährleistung  
Der Veranstalter übernimmt keine Gewährleistung für Sach- und/oder Rechtsmängel der jeweiligen Gewinne. 
Etwaige Gewährleistungsansprüche kann der Gewinner nur gegenüber dem jeweiligen Hersteller geltend 
machen.  
 
Beendigung des Gewinnspiels  
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne 
Mitteilung von Gründen zu beenden. Dies gilt insbesondere für jegliche Gründe, die einen planmäßigen Ablauf 
des Gewinnspiels stören oder verhindern würden.  
 
Anwendbares Recht  
Das Gewinnspiel des Veranstalters unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
 
Salvatorische Klausel  
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen 

Bestimmung gilt diejenige gesetzlich zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum 
Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des 

Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen. 


